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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Relais mit Koppelele-
ment, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1
(DE-A-19 600 314). Bei derartigen Relais besteht das
Bedürfnis, die Relaisfunktionen zu verdoppeln oder zu
verdreifachen, um aus einem "Relais-Einling" einen
"Zwilling" oder "Drilling" zu machen. Ein derartiges Be-
dürfnis besteht vorallem in der Sicherheitstechnik, wo
es darauf ankommt, daß im Fehlerfall, zum Beispiel
beim Verschmelzen oder Blockieren von Kontakten im-
mer noch parallele Kontakte vorhanden sind, welche die
Schaltfunktion übernehmen.
[0002] Ein anderes Bedürfnis liegt darin, mit mög-
lichst wenig Verschaltungsaufwand auf möglichst gerin-
gem Raum eine Vielzahl von Relaiskontakten unterzu-
bringen. Auch hier ist es erforderlich, bestimmte elektri-
sche Funktionen des Relais-Einlings auf den daraus
hergestellten Zwilling zu übertragen, um eine uner-
wünschte Redundanz zu vermeiden. Beispielsweise ist
es in diesem Fall erwünscht, daß bei einem Relais-Zwil-
ling alle passive Kontaktfedern sowohl des einen als
auch des anderen Federbox auf dem gleichen elektri-
schen Potential liegen. Man will aber keine Verschaltun-
gen auf einer Schaltplatine anbringen, welches diese
Anforderung erfüllt, sondern die Kontaktfedern sollten
unmittelbar elektrisch miteinander verbunden sein.
[0003] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Relais der Eingangs genannten Art so wei-
ter zu bilden, daß ohne Schaltungsaufwand zu einem
Relais-Zwilling oder einem Relais-Drilling ausgebildet
werden kann.
[0004] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist das Re-
lais durch die technische Lehre des Anspruches 1 ge-
kennzeichnet.
[0005] Wesentliches Merkmal ist, daß nach der Erfin-
dung ein Koppelelement vorgesehen ist, welches meh-
rere Federböcke mechanisch miteinander koppelt. Auf
diese Weise kann ein Einfach-Relais schnell über die
Verbindung mittel eines Koppelelementes zu einem
Mehrfach-Relais, z. B. einem Relais-Zwilling oder ei-
nem Relais-Drilling ausgebildet werden.
[0006] Die schnelle, mechanische Verbindung mittels
eines Koppelelementes wird also als wesentliches
Merkmal der vorliegenden Erfindung beansprucht.
[0007] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, daß das Koppelelement gleichzeitig auch die
elektrische Durchverbindung zwischen den Federbök-
ken in sich trägt, so daß also ein außenliegender Ver-
schaltungsaufwand (z. B. über eine Verschaltungsplati-
ne auf der die Relais mit ihren Anschlußstiften aufsitzen)
vermieden wird, und daß mit Hilfe der mechanischen
Kopplung des Koppelelementes auch gleichzeitig die
elektrische Kopplung der zu verbindenden Federböcke
hergestellt wird. In einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist es hierbei vorgesehen, daß die elektrische
Verbindung der miteinander verbindenden Federböcke
über die passiven Kontaktfedern erfolgt. Zu diesem

Zweck ist es vorgesehen, daß nicht mehr einzelne, pas-
sive Kontaktfedern dem jeweiligen Federbock zugeord-
net werden, sondern daß eine der beiden Federböcke
zugeordnete Doppel-Kontaktfeder vorgesehen ist, wel-
che aus zwei einzelnen Kontaktfedern besteht, die mit-
tels eines elektrisch leitenden Verbindungssteges mit-
einander verbunden sind. Damit besteht der Vorteil, daß
eine derartige Doppelkontaktfeder zunächst mit dem
Koppelelement verbunden wird und daß dann das Kop-
pelelement so mit den zu verbindenden Federböcken
verbunden wird, so daß die eine Feder der Doppelkon-
taktfeder beispielsweise die passive Kontakfeder des
einen Federbockes bildet, während die andere Feder
der Doppelkontaktfeder, die andere passive Kontaktfe-
der des anderen Federbockes bildet. Beide Kontaktfe-
dern sind hierbei dann aufgrund ihrer elektrischen Ver-
bindung über den Verbindungssteg, welcher das Kon-
taktelement durchsetzt auf elektrisch gleichem Potenti-
al.
Die hier angegebene Definition von aktiven und passi-
ven Kontaktfedern darf nicht schutzrechteinschränkend
verstanden werden. Vielmehr liegt es im Rahmen der
Erfindung, statt der hier beschriebenen passiven Kon-
taktfedern auch die aktiven Kontaktfedern mittels eines
Kontaktelementes elektrisch leitend über ein Koppelele-
ment dadurch zu verbinden, daß auf jeweils einer Seite
des Koppelelementes die jeweilige, zugeordnete Kon-
taktfeder angeordnet ist und die elektrisch leitfähige
Verbindung zwischen diesen Kontaktfedern durch einen
Vebindungssteg bewerkstelligt wird, der das Koppelele-
ment durchsetzt und mit diesem befestigt ist.
[0008] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, daß die Koppelung des Kopp-
lungselementes rastend und wieder lösbar mit den zu
verbindenden Federböcken ausgebildet ist.
[0009] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
ist es vorgesehen, daß die Kopplung des Koppelele-
mentes mit den Federböcken fest ausgebildet ist. Es
kann hier beispielsweise eine klebe-, schweiß- oder an-
dere stofflüssige Verbindung verwendet werden.
[0010] Ein besonders gedrängter Aufbau ergibt sich
dann, wenn die aktiven und passiven Kontaktfedern im
Winkel von 90° angeordnet sind.
[0011] Zur elektrischen Potentialtrennung zwischen
den beiden Federböcken wird im übrigen bevorzugt,
wenn das Koppelelement aus einem isolierenden Werk-
stoff besteht und mindestens eine parallel zu den Kon-
taktreihen des Relais verlaufende Trennwand aufweist,
an der seitliche Ansätze angeformt sind, welche in zu-
geordneten Aufnahmeöffnungen am jeweiligen Feder-
bock eingreifen.
[0012] Zwischen den seitlichen Ansätzen der Trenn-
wand sind Nuten ausgebildet, welche zur Aufnahme der
Kontaktfedern geeignet sind. Nachdem andererseits
parallel zu den Längsachsen der Aufnahmeöffnungen
im jeweiligen Federbock zur Stirnseite hin geöffnete
Schlitze angeordnet sind, können dort die passiven
Kontaktfedern eingeschoben werden.
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[0013] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand der
einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus der
Kombination der einzelnen Patentansprüche unterein-
ander.
[0014] Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zu-
sammenfassung offenbarten Angaben und Merkmale,
insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte
räumliche Ausbildung werden als erfindungswesentlich
beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.
[0015] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswe-
sentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung hervor.
[0016] Es zeigen:

Figur 1: Schematisiert ein Einzel-Relais
Figur 2: Schematisiert die Kopplung von zwei Einzel-

Relais mit einem Koppelelement
Figur 3: Der zusammengebaute Zustand eines Re-

lais-Zwillings
Figur 4: Eine auseinander gezogene Darstellung im

Vergleich zu Figur 3 mit Darstellung ver-
schiedener Kontaktfedern

[0017] Das Einzel-Relais besteht aus einem Feder-
bock 1, an dem der Antrieb 5 angeordnet ist. Auf dem
Federbock 1 ist eine aktive Kontaktfeder 2 liegend an-
geordnet, die von einem Betätiger 4 betätigt wird. Ste-
hend im Federbock ist eine passive Kontaktfeder 3 je-
weils angeordnet. Alle Kontaktsätze sind in einer Kon-
taktreihe 25 angeordnet, wobei die Kontaktsätze von-
einander durch zugeordnete Trennwände 12 voneinan-
der getrennt sind.
[0018] Die jeweilige passive Kontaktfeder liegt hierbei
an einem gehäusefesten Anlagesteg 11 an. Das An-
triebssystem wird über, nach unten herausgeführte An-
schlußstifte 6 kontaktiert, ebenso wie die aktiven und
passiven Kontaktfedern 2, 3 durch zugeordnete An-
schlußstifte 7 nach unten herausgeführt sind.
[0019] Wichtig ist nun, daß die eine Stirnseite des Fe-
derbocks 1 stirnseitig offene Aufnahmeöffnungen 8 auf-
weist, die zum Eingriff von zugeordneten Ansätzen 16
eines Koppelementes 14 bestimmt sind. Zwischen den
Aufnahmeöffnungen 8 sind Schlitze 9 ausgebildet, in
welche die passiven Kontaktfedern 3 von der Stirnseite
her eingeschoben und dort gehaltert sind. Die Halterung
erfolgt hierbei von mehrfach abgekröpften Nuten 10, so
daß eine günstige, stabile Halterung der jeweilige Kon-
taktfeder 3 gewährleistet ist.
Mit Hilfe des Koppelelementes 14 soll nun aus dem Re-
lais-Einling nach Figur 1 ein Relais-Zwilling nach den
Figuren 2 bis 4 geschaffen werden. Hierzu ist das Kop-
pelelement 14 vorgesehen, welches im wesentlichen
aus einem Kunststoffteil besteht, welches eine mittige
Trennwand 15 aufweist, deren Höhe etwa der Höhe des

Federbocks 1,13 entspricht. Von der Trennwand 12 er-
strecken sich jeweils in entgegengesetzten Richtungen
die Ansätze 16, die zum Eingriff in die zugeordneten
Aufnahmeöffnungen 8 der zu verbindenden Federbök-
ke 1,13 bestimmt sind.
[0020] Die Trennwand 15 bildet im unteren Bereich
eine etwa T-förmige Gestalt mit einem an der Trenn-
wand 15 angeformten Querträger 20, an dessen Unter-
seite Stützrippen 17 angeordnet sind. Auf diese Weise
wird eine günstige, biegesteife, mechanische Verbin-
dung zwischen den zu verbindenden Federböcken 1,13
erreicht, denn gemäß der Darstellung in Figur 3 greift
der Querträger 20 in eine zugeordnete, einseitig, offene
Rastaufnahme 19 und ist dort mit zugeordneten Rast-
mitteln 18 festgelegt.
[0021] Zusätzlich kann eine stofflüssige Verbindung
des Koppelelementes mit dem jeweiligen Federbock
1,13 dadurch erfolgen, daß die sich berührenden und
ineinandergreifenden Teile mit Klebstoff verklebt sind.
[0022] Seitlich an der Trennwand 15 sind noch Ab-
standsrippen 24 angeordnet, welche abstandshaltend
für die zugeordneten Stirnseiten der Aufnahmeöffnun-
gen 8 sind. An diesen Abstandrippen 24 legen sich also
die Stirnseiten der Aufnahmeöffnungen 8 der jeweiligen
Federböcke 1,13 an.
[0023] Soll nun über die mechanische Verbindung
derartiger Federböcke 1,13 auch eine elektrische Ver-
bindung erfolgen, dann ist erfindungsgemäß eine Dop-
pelkontaktfeder 21 vorgesehen, wie sie in Figur 4 dar-
gestellt ist. Sie besteht aus den vorher genannten pas-
siven Kontaktfedern 3, die mittels eines elektrisch leit-
fähigen Verbindungssteges 22 miteinander verbunden
sind.
[0024] Zur Montage wir daher die Doppelkontakfeder
21 in Pfeilrichtung 26 nach oben gegen die Unterseite
des Koppelelementes 14 geschoben, so daß der Ver-
bindungssteg in Eingriff mit den Nuten 23 zwischen den
Ansätzen 16 kommt.
[0025] Es wird nun der rechte Federbock 1 in Pfeil-
richtung 27 gegen das Koppelelement 14 geschoben,
so daß die rechte Kontaktfeder 3 in den Schlitz 9 am
Federbock 1 eingeschoben wird und gleichzeitig die An-
sätze 16 in die Aufnahmeöffnungen 8 am Federbock
eingreifen.
[0026] In analoger Weise erfolgt die Verbindung mit
dem gegenüberliegenden Federbock 13.
[0027] Hieraus ist erkennbar, daß nun neben der me-
chanischen Kopplung der Federböcke 1,13 auch eine
elektrische Durchverbindung über die elektrisch mitein-
ander verbundenen Kontaktfedern, 3,3 erfolgt ist. Es
kann hierdurch wesentlicher Schaltungsaufwand einge-
spart werden, denn es ist nicht mehr notwendig, die
Durchverbindung der Kontaktfedern anhand der An-
schlußstifte 7 über eine nicht näher dargestellte Schalt-
platine zu bewerkstelligen.
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Zeichnungslegende

[0028]

1. Federbock
2. Kontaktfeder (aktiv)
3. Kontaktfeder (passiv)
4. Betätigen
5. Antrieb
6. Anschlußstifte
7. Anschlußstifte
8. Aufnahmeöffnung
9. Schlitz
10. Nut
11. Anlegesteg
12. Trennwand
13. Federbock
14. Koppelelement
15. Trennwand
16. Ansatz
17. Stützrippe
18. Rastmittel
19. Rastaufnahme
20. Querträger
21. Doppelkontaktfeder
22. Verbindungssteg
23. Nut
24. Abstandsrippe
25. Kontakreihe
26. Pfeilrichtung
27. Pfeilrichtung

Patentansprüche

1. Relais mit Koppelelement, welches Relais aus min-
destens einem Federbock (1 oder 13) besteht, in
welchem ein Antrieb (5) angeordnet ist, der über ei-
nen Betätiger (4) mindestens eine aktive Kontakt-
feder (2) beaufschlagt, die mit mindestens einer, im
jeweiligen Federbock (1,13) verankerten, passiven
Kontaktfeder (3) zusammen wirkt, wobei die Kon-
taktfedern (2,3) über jeweilige Anschlusskontakte
(7) elektrisch kontaktierbar sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Relais mit mindestens einem
weiteren, unabhängig davon betriebenen gleichar-
tigen Relais über jeweilige Koppeleinrichtungen (8)
der Federböcke (1,13) mittels einem als separaten
Bauteil ausgebildeten Koppelelement (14) mecha-
nisch koppelbar ist, wobei die elektrischen An-
schlusskontakte (7) der Kontaktfedem (2,3) des Re-
lais im Bereich der jeweiligen Koppeleinrichtungen
(8) angeordnet sind und daß die gekoppelten Relais
spiegelsymmetrisch zum Koppelelement (14) lie-
gen.

2. Relais nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die aktiven (2) und/oder passiven Kontakt-

federn (3) der Federböcke (1 und 13) dieser Relais
auch elektrisch über das separate Koppelelement
(14) miteinander gekoppelt sind.

3. Relais nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Koppelung des
Koppelelementes (14) rastend und wieder lösbar
ausgebildet ist.

4. Relais nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Koppelung des
Koppelelements (14) fest ausgebildet ist.

5. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß das Koppelelement (14) aus
einem isolierenden Werkstoff besteht und minde-
stens eine die Kontaktfedern (2,3; 2,21) der jewei-
ligen gekoppelten Relais isolierend trennende
Trennwand (15) aufweist, an der seitliche Ansätze
(16) angeformt sind, welche in zugeordnete Auf-
nahmeöffnungen (8) am jeweiligen Federbock (1
und 13) der jeweiligen gekoppelten Relais eingrei-
fen.

6. Relais nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß zwischen den seitlichen Ansätzen (16) der
Trennwand (15) Nuten (23) ausgebildet sind, wel-
che zur Aufnahme von Kontaktfedern (3;21) geeig-
net sind.

7. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß parallel zu den Längsach-
sen der Aufnahmeöffnungen (8) in den jeweiligen
Federböcken (1,13) der Relais zur Stimseite hin ge-
öffnete Schlitze (9) angeordnet sind, in welche die
passiven Kontaktfedern (3;21) eingeschoben sind.

8. Relais nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß zur elektrischen Ver-
bindung der passiven Kontaktfedern (3) der Feder-
böcke (1,13) der beiden Relais wenigstens eine
Doppelkontaktfeder (21) in die Nuten (23) des Kop-
pelelementes (14) einschiebbar ist.

9. Relais nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß die elektrische Kopplung der passiven
Kontaktfedern der beiden Federböcke (1,13) da-
durch erfolgt, daß zunächst mindestens eine Dop-
pelkontaktfeder (21) mit dem Koppelelement (14)
verbunden wird und daß dann das Koppelelement
(14) mit den Federböcken (1,13) zusammenge-
steckt wird.

10. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daß die aktive (2) und die passi-
ve Kontaktfeder (3) im Winkel von 90° zueinander
angeordnet sind.
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Claims

1. Relay including coupling element and comprising at
least one spring frame (1 or 13) and with a drive (5)
arranged therein which loads via an operator (4) at
least one active contact spring (2) which co-oper-
ates with at least one passive contact spring (3)
which in anchored in a respective spring frame (1,
13), and the contact springs (2, 3) can be electrically
contacted via respective plugs (7), characterised
in that the relay can be mechanically coupled to at
least one therefrom independently driven additional
relay of the same type via respective coupling de-
vices (8) of the spring frames (1, 13) by means of a
coupling element (14) which is designed as a sep-
arate assembly element, and the electric plugs (7)
of the contact springs (2, 3) of the relay are accom-
modated in the area of the respective coupling de-
vices (8), and the coupled relays lie mirror-symmet-
rically relative to the coupling element (14).

2. Relay according to Claim 1, characterised in that
the active (2) and/or passive contact springs (3) of-
the spring frames (1 and 13) of these relays are also
joined together via the separate coupling element
(14).

3. Relay according to one of Claims 1 or 2, character-
ised in that the coupling of the coupling element
(14) is designed to be detentable and releasable.

4. Relay according to one of Claim 1 or 2, character-
ised in that the coupling of the coupling element
(14) is designed to be firm.

5. Relay according to one of Claims 1 to 4, character-
ised in that the coupling element (14) is composed
of an insulating material, and at least one of the con-
tact springs (2, 3; 2, 21) of the respective coupled
relays comprises a separating wall (15) which sep-
arates whilst insulating and to which are moulded
lateral extensions (16) which engage associated re-
ceiving openings (8) at a respective spring frame (1
and 13) of the respective coupled relays.

6. Relay according to Claim 5, characterised in that
grooves (23) which are suitable for accommodating
contact springs (3; 21) are established between the
lateral extensions (16) of the separating wall (15).

7. Relay according to one of Claims 1 to 6, character-
ised in that parallel to the longitudinal axes of the
receiving openings (8) in the respective spring
frames (1, 13) of the relays are inserted slots (9)
which are open towards the end surface of the re-
lays and into which are inserted the passive contact
springs (3; 21).

8. Relay according to one of Claims 6 or 7, character-
ised in that at least one double contact spring (21)
is insertible into the grooves (23) of the coupling el-
ement (14) for the purpose of electrically connecting
the passive contact springs (3) of the spring frames
(1, 13).

9. Relay according to Claim 8, characterised in that
the electrical coupling of the passive contact
springs of both spring frames (1, 13) is achieved in
that initially at least one double contact spring (21)
is connected to the coupling element (14) and then
the coupling element (14) is plugged together with
the spring frames (1, 13).

10. Relay according to one of Claims 1 to 9, character-
ised in that the active (2) and the passive contact
spring (3) are arranged at an angle of 90° relative
to each other.

Revendications

1. Relais avec élément de couplage, ledit relais étant
constitué d'au moins un bloc à lames (1 ou 13) dans
lequel est agencé un entraînement (5) qui sollicite
au moins une lame de contact active (2) via un ac-
tionneur (4), ladite lame de contact active coopérant
avec au moins une lame de contact passive (3) an-
crée dans le bloc à lames à respectif (1, 13), les
lames de contact (2,3) étant susceptibles d'être mi-
ses en contact électrique via des contacts de rac-
cordement respectifs (7), caractérisé en ce que le
relais est susceptible d'être accouplé mécanique-
ment à au moins un autre relais de même genre,
actionné indépendamment de celui-ci, via des dis-
positifs de couplage respectifs (8) des blocs à la-
mes (1, 13) au moyen d'un élément de couplage
(14) réalisé sous forme de composant séparé, les
contacts de raccordement électriques (5) des la-
mes de contact (2, 3) du relais étant agencés dans
la zone des dispositifs de couplage (8) respectifs,
et en ce que les relais accouplés sont disposés à
symétrie par rapport à l'élément de couplage (14).

2. Relais selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les lames de contact actives (2) et/ou les lames
de contact passives (3) des blocs à lames (1 et 13)
dudit relais sont également couplées électrique-
ment les unes aux autres via l'élément d'accouple-
ment séparé (14).

3. Relais selon l'une ou l'autre des revendications 1 et
2, caractérisé en ce que l'accouplement de l'élé-
ment d'accouplement (14) est réalisé avec enclen-
chement et de façon libérable.

4. Relais selon l'une ou l'autre des revendications 1 et
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2, caractérisé en ce que l'accouplement de l'élé-
ment d'accouplement (14) est réalisé de manière
fixe.

5. Relais selon l'une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que l'élément d'accouplement (14) est
réalisé en matériau isolant et comporte un au moins
une paroi de séparation (15) qui sépare de façon
isolante les lames de contact (2, 3 ; 2, 21) du relais
accouplé respectif, paroi sur laquelle sont confor-
més des talons latéraux (16) qui s'engagent dans
des ouvertures de logement (8) associées sur le
bloc à lames respectif (1 et 13) du relais respectif
accouplé.

6. Relais selon la revendication 5, caractérisé en ce
que des rainures (23) sont ménagées entre les ta-
lons latéraux (16) de la paroi de séparation (15), les-
dites rainures étant appropriées à recevoir des la-
mes de contact (3 ; 21).

7. Relais selon l'une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que des fentes (9), ouvertes vers la
face frontale, sont agencées parallèlement aux
axes longitudinaux des ouvertures de logement (8)
dans les blocs à lames respectifs (1, 13) du relais,
fentes dans lesquelles sont enfilées les lames de
contact passives (3 ; 21).

8. Relais selon l'une ou l'autre des revendications 6 et
7, caractérisé en ce que pour la liaison électrique
des lames de contact passives (3) des blocs à la-
mes (1, 13) des deux relais, au moins une lame de
contact double (21) est susceptible d'être enfilée
dans les rainures (23) de l'élément d'accouplement
(14).

9. Relais selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l'accouplement électrique des lames de con-
tact passives des deux blocs à lames (1, 13) a lieu
du fait qu'au moins une lame de contact double (21)
est tout d'abord reliée à l'élément d'accouplement
(14), et que l'élément d'accouplement (14) est alors
enclenché avec les blocs à lames (1, 13).

10. Relais selon l'une des revendications 1 à 9, carac-
térisé en ce que les lames de contact actives (2)
et les lames de contact passives (3) sont agencées
sous un angle de 90° les unes par rapport aux
autres.
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